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Highlight – Stiftungsexpertin Katharina Müller im Interview 
Glanz-Stück – Das einzige Journal für Strafrecht (JSt) in Österreich
Helle Freude – Festschrift zum 65. Geburtstag von Helmut Fuchs
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Helle Freude – genau das empfinden Autoren und auch 

Verlagsmitarbeiter, wenn das neue Werk, an dem sie 

zumindest einige monate gemeinsam gearbeitet haben, 

endlich erschienen ist. Und zwar unabhängig davon, ob 

das Buch das Potential zum „Bestseller“ hat (was aber 

zugegebenermaßen eine durchaus erfreuliche Begleit-

erscheinung ist) oder als Highlight des Programmes 

bezeichnet werden kann. 

Alle unsere Publikationen erheben den Anspruch, Glanz-

stücke zu sein. Die einen strahlen vielleicht heller als die 

anderen. einige bereiten besondere Freude, wie zum Bei-

spiel die Festschrift für Helmut Fuchs, das Geschenk seiner 

Kollegen und ehemaligen Schüler zum 65. Geburtstag, 

wie Sie im Bericht zur Veranstaltung auf Seite 13 nachle-

sen können. oder das Journal für Strafrecht, die einzige 

juristische Fachzeitschrift für Strafrecht in Österreich, die 

nun beim Verlag Österreich erscheint.

Die gemeinsame Freude am vollbrachten Werk wiegt die 

vielen Stunden und mühen auf, die von allen investiert 

werden, von der ersten Projektidee zum fertigen Buch. 

Wir bieten uns in diesem Prozess als verlässlicher Partner 

an, der seine AutorInnen unterstützt und berät. Der Ver-

lag sorgt für einen optimalen Ablauf bei der Produktion 

des Werkes, aber auch bei der Bewerbung und Vermark-

tung. mit einem Wort: Wir sind immer für Sie da und 

stehen gerne zur Verfügung. Selbstverständlich auch, 

wenn es dann ums Feiern geht. 

Alles Gute und einen schönen Sommer – mit oder ohne 

Highlights, aber viel Sonne  – wünscht,

Ihre
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 Verlag Österreich: Wenn man 

auf die nun mehr als 20-jährige Ge-

schichte der Privatstiftung in Öster-

reich zurückblickt, zeichnet sich ein 

gemischtes Bild ab. Was anfänglich 

als Erfolgsgeschichte begann, hat 

besonders in den letzten Jahren durch 

zahlreiche steuerliche Änderungen an 

Attraktivität verloren. Wie schätzen 

Sie die Bedeutung von Privatstiftun-

gen in der Vermögensverwaltung 

aktuell ein?

müller: Zu Beginn zeichnete sich 

tatsächlich ein Boom ab. Doch der hat 

einige Dämpfer erhalten, vor allem 

steuerrechtlicher Natur. Wenn man 

eine Stiftung jedoch ausschließlich aus 

steuerlichen Gründen gegründet hat, 

war das ohnehin viel zu kurz gegrif-

fen. Das Stiftungskonzept ist ein viel 

breiteres. Besonders im Zusammen-

hang mit der Nachfolgeplanung und 

mit der Vermögensweitergabe war es 

ein sehr interessantes Konzept und ist 

Seit der einführung des Privatstif-

tungsgesetzes 1993 (PSG) wurden in 

Österreich zirka 3.300 Stiftungen er-

richtet. Im Gespräch mit Yvonne Satt-

ler erklärt Stiftungsexpertin Katharina 

müller, welche Dämpfer das einstige 

erfolgskonzept seither erfahren hat, 

warum Haftung für Stiftungsvorstän-

de immer mehr zum Thema wird und 

wie wichtig heute die konstruktive 

Zusammenarbeit der Generationen in 

der Stiftung für die Zukunft ist.

Im Interview Katharina Müller

„Für einen gelungenen 
Generationenwechsel in 
der Stiftung ist die Ein-

beziehung aller Genera-
tionen Voraussetzung.“ 

Katharina Müller
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es unter bestimmten Voraussetzungen 

auch weiterhin. einen zusätzlichen 

Dämpfer erhält die erfolgsgeschichte 

durch die aktuelle rechtsprechung 

hinsichtlich der Beurteilung der rech-

te von Begünstigten in der Stiftung. 

Die Tendenz geht zurzeit dahin, die 

Begünstigten in ihrer aktiven rolle 

mehr und mehr zurück zu drängen. 

Zwar gewährt ihnen die rechtspre-

chung mehr Kontrollrechte, wie das 

Antragsrecht auf Abberufung oder 

Auskunftsrechte, die sehr umfassend 

im Gesetz behandelt werden. Doch 

dies sind eigentlich nur ex-Post-Kon-

trollrechte. Die möglichkeiten für 

die Begünstigten an der Verwaltung 

der Stiftung tatsächlich mitzuwirken 

werden immer enger. Sieht man sich 

zB eine aktuelle entscheidung vom 

September 2013 zum Thema Begüns-

tigtenbeirat an, so zeichnet sich ab, 

dass der Beirat – wenn er mehrheit-

lich mit Begünstigten besetzt ist – nur 

sehr eingeschränkte rechte haben 

darf. Andernfalls wäre der Beirat als 

aufsichtsratsähnlich zu qualifizieren, 

mit der Konsequenz, dass Begünstigte 

nicht mehr die mehrheit der Beirats-

mitglieder stellen dürfen. Zentrale 

rechte, wie Zustimmungsrechte zu 

wesentlichen Geschäftsführungs-

maßnahmen in der Stiftung, kön-

nen daher Begünstigten nicht mehr 

eingeräumt werden. man wird sehen, 

ob der Gesetzgeber reagiert und eine 

klare Aussage trifft, was der Begüns-

tigte in der Stiftung darf und was 

nicht. Jedenfalls stellt diese entwick-

lung neue Herausforderungen an die 

Gestaltung von Stiftungen, und wir 

als Urkundengestalter sind gefragt, 

die Stiftungsdokumente entspre-

chend anzupassen und uns Konzepte 

zu überlegen, die für alle Beteiligten 

passend sind. Zur Zeit haben die 

Stifter mehrheitlich das Gefühl, sich 

mit etwas Neuem auseinander setzen 

zu müssen. So gesehen ergibt sich 

ein gemischtes Bild: einerseits ist es 

eine erfolgsgeschichte – wir haben 

immerhin zirka 3.300 Privatstiftungen 

in Österreich – auf der anderen Seite 

ist die entwicklung mit Sicherheit 

problematisch, weil sich die rahmen-

bedingungen wesentlich verändert 

haben.

  Inwiefern hat sich die Rolle der 

Berater von Stiftungen verändert? 

Die Beratungspraxis hat sich dahinge-

hend verändert, als dass man mit der 

Gründung von Stiftungen nur mehr 

sehr wenig zu tun hat. Der Schwer-

punkt unserer Arbeit hat sich vor-

wiegend auf die Überarbeitung von 

Stiftungserklärungen verlagert. Wir 

sind besonders in die restrukturierung 

von Stiftungen, insbesondere in die 

Überarbeitung hinsichtlich des Gene-

rationenwechsels, eingebunden. In 

diesem Bereich ist unsere Kanzlei auch 

sehr stark aufgestellt und engagiert. 

Wir setzen uns sehr viel mit den Ge-

staltungsmöglichkeiten auseinander, 

um einen erfolgreichen Generatio-

nenwechsel zu ermöglichen. In diesem 

Zusammenhang spielt zB das Pflicht-

teilsthema eine große rolle. Hier gilt 

es, mögliche Streitigkeiten nach dem 

Ableben der Stiftungsgründer durch 

passende Gestaltungen zu vermei-

den. Leider kommt es besonders in 

jenen Stiftungen, in denen das Thema 

Generationenwechsel nicht oder nicht 

ausreichend berücksichtigt ist, tatsäch-

lich immer öfter auch zum „Streit“. 

Besonders wenn die Begünstigten nur 

noch auf die besagten ex-Post-Kont-

rollrechte zurückgreifen können und 

wenig möglichkeiten haben, in der 

Stiftungsverwaltung mitzuwirken. Dies 

führt dazu, dass Abberufungsanträge 

gestellt werden, die in der regel nicht 

friedlich verlaufen. Solche Konflikte 

zwischen Vorstand und Begünstigten 

beobachten wir leider immer häufiger. 

Daraus ergibt sich ein völlig neues 

Beratungsfeld für uns.

  Welche besonderen Anforderun-

gen werden an die Stiftungsverwalter 

außerdem noch gestellt?

Veränderungen ihrer Tätigkeitsbe-

reiche erleben Stiftungsvorstände 

und Stiftungsprüfer vor allem nach 

dem Ableben der Stiftungsgründer. 

Heute agieren die Stifter noch als 

relativ starke und zentrale Figuren, 

die letztlich die wesentlichen Punkte 

vorgeben. Nach dem Ableben der 

Stifter muss sich der Vorstand mit der 

nächsten Generation, der Begünstig-

ten-Generation auseinandersetzen. 

Dann wird auch der Stiftungsvorstand 

deutlich eigenständiger agieren müs-

sen, seine entscheidungen sorgfältig 

treffen, dokumentieren und erklären 

müssen. Das birgt natürlich ein Kon-

fliktpotenzial.

  Wie sieht es mit Haftungsfragen 

des Stiftungsvorstandes aus?

Konflikte in der Stiftungsverwaltung 

führen unweigerlich auch zu Haf-

tungsthemen. Bislang gibt es nur 

wenig rechtsprechung zu Haftungs-

fällen. Noch sitzen meist die persön-

lichen Vertrauensleute der Stifter im 

Vorstand. Je mehr Generationen aber 

nachkommen, desto schwieriger wird 

es werden, dieses Vertrauensverhält-

nis zu erhalten. Umso wichtiger wird 

es für den Vorstand zu erkennen, wel-

che Sorgfaltspflichten es einzuhalten 

gilt, was dokumentiert werden muss 

etc. Dazu haben wir sehr viele Tipps in 

unserem neuen Handbuch gesammelt 

und versuchen, den mitgliedern des 

Stiftungsvorstandes eine Anleitung 

für ihre praktische Arbeit zu geben. 

Besonders vor dem Hintergrund, dass 

nicht alle Stiftungsvorstände auch 

Juristen sind – und meiner meinung 

auch nicht sein sollten – lässt sich 

damit bestens arbeiten.

  Wie sehr spielen soft skills für die 

Mitglieder des Stiftungsvorstandes 

eine Rolle?

Stiftungen wurden oft gegründet, 

um das Vermögen zusammen zu 

halten und nachhaltig für die Fami-
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Wertvolles 
Nachschlagewerk für alle 
Stiftungsorgane
Kaum ein rechtsgebiet ist derart komplex 

wie das Privatstiftungsrecht. Gründe dafür 

sind die vielen, vor allem steuerrechtli-

chen Gesetzesänderungen, die umfas-

sende rechtsprechung und die vielen 

ungeklärten Fragen rund um die einbin-

dung der Privatstiftung in das allgemeine 

Zivilrecht. All diese Faktoren bewirken, 

dass die Anforderungen an die mitglieder 

des Stiftungsvorstandes stetig steigen.

Dieses Praxishandbuch soll Abhilfe schaf-

fen: Als Nachschlagewerk für alle Stif-

tungsorgane (Vorstand, Stiftungsprüfer, 

Beirat, etc) bietet es einen praxisnahen 

Leitfaden zur erfolgreichen Tätigkeit in 

der Stiftung aus zivil- und steuerrechtli-

cher Sicht. 

Herausgeberin:
DDr. katharina müller 
Stiftungsexpertin und Partnerin der 

Kanzlei Willheim müller rechtsanwälte 

 

ein namhaftes Autorenteam mit experten aus 

den Bereichen recht, Steuern und Vermö-

gensveranlagung, Wirtschaftsprüfung und 

Versicherung arbeitete an diesem Buch mit.

müller (hrsg)
Handbuch 
Stiftungsmanagement

handbuch
ca 450 Seiten, gebunden
iSBn 978-3-7046-6546-1
Erscheinungsdatum: 31.7.2014

ca € 95,–
versandkostenfrei bestellen auf:
www.verlagoesterreich.at

lie abzusichern. Dabei wird der Stiftungsvorstand mit sehr vielen 

unterschiedlichen Interessen konfrontiert. Je mehr die Generatio-

nenschere aufgeht, desto schwieriger wird es für den Stiftungsvor-

stand, die vielfältigen Interessen zusammenzubringen. Umso mehr 

wird es von Bedeutung sein, Kompromisslösungen herbeizufüh-

ren. Kommunikative Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick sind 

dafür maßgeblich. Ich bin grundsätzlich der meinung, dass es hier 

zu einer Professionalisierung im Sinne eines eigenen Berufsbildes 

kommen wird, die natürlich auch mit einer entsprechenden Verän-

derung des entgeltes einhergehen muss.

  Gibt es eine Art Plattform in Österreich, wo Stiftungsexperten 

– Juristen, Vermögensberater, Bankenvertreter – Erfahrungen aus 

der Praxis austauschen? 

es gibt viele einzelinitiativen. Auch wir veranstalten regelmäßi-

ge Jours Fixes, um diese Themen aufzugreifen. Der Bedarf nach 

Austausch ist mit Sicherheit gegeben. Unser Handbuch leistet 

hier ebenfalls einen Beitrag. Wir haben bewusst AutorInnen aus 

unterschiedlichen Bereichen eingebunden, um den Fokus nicht aus-

schließlich auf den Stiftungsvorstand zu legen, sondern auch die 

Perspektive des Stiftungsprüfers zu beleuchten. Für Stiftungsprüfer 

gab es ja bislang kaum Literatur. Wir gehen in unserem Handbuch 

auch auf die Beiratsmitglieder ein, die letztendlich organfunktion 

und damit Sorgfaltspflichten haben und für die Haftungsfragen 

ebenfalls ein Thema sein könnten. Für spezielle Themen, wie zB die 

Verwaltung liquider assets, haben wir Spezialisten hinzugeholt. Im 

Sinne eines Nachschlagewerkes bietet das Buch also einen umfas-

senden rahmen, best practices sowie Anleitungen und Hinweise 

zur Vertiefung für die verschiedenen Funktionen in der Stiftung. 

  Wie sieht die Zukunft für Privatstiftungen in Österreich aus?

Angesichts der heutigen rahmenbedingungen werden wir kein 

großes Wachstum an Stiftungen mehr erleben, die Zuwachs-

zahlen sind jetzt schon rückläufig. Wir sind zurzeit mit der 

Situation konfrontiert, dass viele Stiftungen nicht aufgelöst 

werden können, weil es steuerlich einfach zu teuer wäre. In 

Hinblick auf einen erfolgreichen Generationenwechsel sind wir 

daher gefordert, die entsprechenden Änderungen in den Ur-

kunden zu machen, solange die Stifter leben. Unsere Aufgabe 

ist es, optimale Bedingungen für einen langfristigen Bestand 

der Stiftungen zu schaffen. Diese Zeitspanne besteht nicht 

mehr sehr lange. Ich bin der meinung, dass man diese Anpas-

sungen unbedingt unter einbeziehung der nächsten Genera-

tion machen sollte. Unsere erfahrungen zeigen, dass man in 

einem gemeinsamen Prozess zufriedenstellende Lösungen für 

alle Beteiligten erarbeiten kann. Wenn der Generationenwech-

sel erfolgreich vollzogen ist, wird die Zukunft ganz stark davon 

abhängen, wie gut das Zusammenspiel zwischen Stiftungsvor-

ständen und Begünstigten funktionieren wird. Das wird vor 

allem von den Fähigkeiten des Stiftungsvorstands abhängen.


